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Hinweis:
Die Gesetz- und Verordnungsblätter des Landes NRW (GV. NRW.) und die Sammlung aller Gesetze und 
Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Ministerialblätter für das Land NRW (MBl. NRW.) 
und die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet 
des Landes NRW (https://lv.recht.nrw.de) und im Internet (https://recht.nrw.de) zur Verfügung.
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2126

Verordnung zum Schutz
vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)

Vom 1. April 2022

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 3 bis 8, § 73 Absatz 1a 
Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I S. 1045), von 
denen §  28 Absatz  1 zuletzt durch Artikel  1 Nummer  2 des Gesetzes vom 22. November 
2021 (BGBl.  I S.  4906) geändert, § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 des 
 Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert, § 28a Absatz 4 bis 6 durch 
Artikel  1 Nummer  17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S.  2397) eingefügt, 
 Absatz 7 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe a des Gesetzes vom 18. März 2022 
(BGBl.  I S. 466) neu gefasst, § 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 
2021 (BGBl.  I S.  802) neu gefasst, §  73 Absatz  1a Nummer  6 zuletzt durch Artikel  1 
 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert und § 73 Absatz 1a 
Nummer  24 zuletzt durch Artikel  1 Nummer  9 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb des 
 Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl.  I S. 5162) geändert worden sind, sowie von § 7 
der  COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 
08.05.2021 V1), der durch Artikel  20a Nummer  3 und 7 des Gesetzes vom 22. November 
2021 (BGBl. I S. 4906) geändert worden ist, und § 13 des Infektionsschutz- und Befugnis-
gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 Nummer 6 des Geset-
zes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

§ 1

Zielsetzung, Maßnahmen

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, die erfolgreiche Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie 
so fortzusetzen, dass schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und 
Bürger und eine Überforderung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen, insbesondere 
der Krankenhausversorgung, weiterhin bestmöglich verhindert werden. 

(2) Gerade für den Schutz gesundheitlich besonders gefährdeter Personen kommt der Ei-
genverantwortung und dem solidarischen Verhalten aller Bürgerinnen und Bürger eine 
große Bedeutung zu. Ziel muss es sein, dass alle ihr Verhalten so ausrichten, dass auch 
diese Personen nicht von einer Teilnahme am sozialen und gesellschaftlichen Leben ausge-
schlossen sind. Zur Unterstützung dieses eigenverantwortlichen Verhaltens gibt das für 
Gesundheit zuständige Ministerium mit dieser Verordnung allen Bürgerinnen und Bürgern 
Empfehlungen zum infektionsgerechten Verhalten. Nur für Bereiche mit besonders hohen 
Risiken werden unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit verbindliche Re-
gelungen getroffen.  

§ 2

Eigenverantwortung, Empfehlungen, Begriffsbestimmung

(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist angehalten, 
sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen unangemessenen Infektionsgefahren 
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aussetzt. Hierzu sollen die allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken 
(sogenannte AHA-Regeln) in allen Lebensbereichen angemessen eigenverantwortlich und 
solidarisch beachtet werden. Eine Beachtung der in Anlage 1 zusammengefassten Hygiene- 
und Infektionsschutzempfehlungen unterstützt einen angemessenen Infektionsschutz. 

(2) Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen und für Angebote verantwortliche 
Personen wird empfohlen, die bisher für diese Angebote entwickelten Hygienekonzepte 
weiter aufrecht zu erhalten beziehungsweise an das jeweils aktuelle Infektionsgeschehen 
anzupassen und die in Anlage 2 zusammengefassten Hygiene- und Infektionsschutzemp-
fehlungen zu berücksichtigen und so die Eigenverantwortung aller teilnehmenden Perso-
nen zu unterstützen. 

(3) Die Festlegung zusätzlicher verbindlicher Hygienemaßnahmen, Zugangsregelungen 
und ähnlicher Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Maskenpfl icht, kann im Rahmen des Haus-
rechts und der Veranstalterverantwortung erfolgen.  

§ 3

Maskenpfl icht

(1) In folgenden Einrichtungen und bei der Inanspruchnahme und Erbringung folgender 
Dienstleistungen ist mindestens eine medizinische Maske (sogenannte OP-Maske) zu tra-
gen:

1.  in und im Rahmen von folgenden Einrichtungen und Unternehmen des Gesundheitswe-
sens

 a)  Arztpraxen, 

 b)  Krankenhäusern,

 c)  Einrichtungen für ambulantes Operieren,

 d)  Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern 
vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt,

 e)  Dialyseeinrichtungen,

 f)  Tageskliniken,

 g)  ambulanten Pfl egediensten, die ambulante Intensivpfl ege in Einrichtungen, Wohn-
gruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen,

 h)  Rettungsdiensten,

 i)  voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, 
behinderter oder pfl egebedürftiger Menschen oder vergleichbaren Einrichtungen so-
wie

 j)  ambulanten Pfl egediensten und Unternehmen, die den Einrichtungen nach Buch-
stabe i) vergleichbare Dienstleistungen anbieten, wobei Angebote zur Unterstützung 
im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
nicht zu den vergleichbaren Angeboten zählen,  

2.  in öffentlich zugänglichen oder fi nanzierten Verkehrsmitteln, die üblicherweise für den 
Transport zur Schule, zur Arbeit und zu sonstigen Besorgungen des täglichen Lebens 
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genutzt werden (Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs, Schülerbeförderung 
und ähnliche Angebote), von Fahrgästen sowie dem Kontroll- und Servicepersonal und 
dem Fahr- und Steuerpersonal, soweit für dieses tätigkeitsbedingt physischer Kontakt 
zu anderen Personen besteht, 

3.  in Obdachlosenunterkünften und

4.  in Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollzieh-
bar Ausreisepfl ichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden

1.  in Privaträumen, soweit sie unter Absatz  1 fallen, bei ausschließlich privaten Zusam-
mentreffen,

2.  bei der nicht nur augenblicklichen Alleinnutzung eines Innenraums durch eine Person 
oder mehrere Angehörige einer Einrichtung oder eines Unternehmens, wenn dies nach 
arbeitsschutzrechtlichen Regelungen zulässig ist,

3.  in Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katas-
trophenschutz sowie des Abschiebungshaft- und Maßregelvollzugs,

4.  wenn das zur Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Behandlung erforder-
lich ist,

5.  zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken,

6.  bei der Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen,

7.  von Inhaberinnen und Inhabern sowie Beschäftigten von Einrichtungen und Unterneh-
men, wenn das Tragen der Maske durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtren-
nung durch Glas, Plexiglas oder Ähnliches) ersetzt wird, 

8.  auf behördliche oder richterliche Anordnung sowie in Fällen, in denen das für Gesund-
heit zuständige Ministerium Ausnahmen durch Allgemeinverfügung zulässt oder

9.  von Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können; das Vorlie-
gen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches 
auf Verlangen vorzulegen ist.

(3) Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sind von der Verpfl ichtung zum 
Tragen einer Maske ausgenommen. Soweit Kinder bis zum Alter von 13 Jahren aufgrund 
der Passform nicht mindestens eine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise 
eine Alltagsmaske zu tragen.

(4) Personen, die eine Verpfl ichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind von der 
Nutzung der betroffenen Angebote, Einrichtungen und Dienstleistungen durch die für das 
Angebot, die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortlichen Personen auszuschließen, 
soweit nicht durch den Ausschluss die körperliche Unversehrtheit der ausgeschlossenen 
Person unmittelbar und ernstlich gefährdet würde.
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§ 4

Testpfl icht

(1) Für die folgenden Unternehmen, Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten gilt eine 
Verpfl ichtung zur Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 entsprechend den nachfolgenden Regelungen: 

1.  Krankenhäuser,

2.  voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, be-
hinderter oder pfl egebedürftiger Menschen oder vergleichbare Einrichtungen,

3.  ambulante Pfl egedienste, die ambulante Intensivpfl ege in Einrichtungen, Wohngruppen 
oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen,

4.  ambulante Pfl egedienste und Unternehmen, die den Einrichtungen nach Nummer 2 ver-
gleichbare Dienstleistungen anbieten, wobei Angebote zur Unterstützung im Alltag im 
Sinne von §  45a Absatz  1 Satz  2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch nicht zu den 
Dienstleistungen, die mit Angeboten in Einrichtungen nach Nummer  2 vergleichbar 
sind, zählen,

5.  Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar 
Ausreisepfl ichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern und

6.  Justizvollzugsanstalten, Abschiebungshafteinrichtungen, Maßregelvollzugseinrichtun-
gen sowie anderen Abteilungen oder Einrichtungen, wenn und soweit dort dauerhaft 
freiheitsentziehende Unterbringungen erfolgen, insbesondere psychiatrische Kranken-
häuser, Heime der Jugendhilfe und für Senioren.

(2) Die Testpfl icht ist zu erfüllen von

1.  Beschäftigten und anderen, wiederkehrend in den Einrichtungen tätigen Personen 
grundsätzlich mindestens zweimal pro Woche, in Einrichtungen nach Absatz  1 Num-
mer 1 bis 4 von nicht immunisierten Personen täglich vor Beginn der Tätigkeit,

2.  den in Absatz  1 genannten Einrichtungen und Unternehmen behandelten, betreuten, 
gepfl egten oder untergebrachten Personen bei der Aufnahme oder zu Beginn der Be-
handlung, soweit nicht medizinische, pfl egerische oder sicherheitsrelevante Gründe 
oder ethisch gravierende Ausnahmesituationen (Begleitung Sterbender oder ähnliches) 
einer vorherigen Testung entgegenstehen,

3.  Besucherinnen und Besuchern und anderen Personen, die die in Absatz  1 genannten 
Einrichtungen zeitlich begrenzt für einen mehr als unerheblichen Zeitraum aufsuchen 
vor dem Betreten.

Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres sind von der Testpfl icht ausgenom-
men. In den Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 5 und 6 kann auf einen Test verzichtet 
werden, sofern die Personen gemäß §  22a Absatz  1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes 
vollständig immunisiert sind. Abweichende Regelungen für bestimmte andere Einrich-
tungen können durch das für Gesundheit zuständige Ministerium im Rahmen des § 28a 
Absatz  7 des Infektionsschutzgesetzes im Wege der Allgemeinverfügung festgelegt 
 werden.

(3) Für den Nachweis der Testung gilt §  22a Absatz  3 des Infektionsschutzgesetzes. Für 
nach § 22a Absatz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vollständig immunisierte Arbeit-
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geberinnen und Arbeitgeber, Beschäftigte sowie vollständig immunisierte Personen, die als 
medizinisches Personal die in den in Absätzen 1 und 2 genannten Einrichtungen und 
 Unternehmen behandelten, betreuten, gepfl egten oder untergebrachten Personen zu Be-
handlungszwecken aufsuchen, kann die zugrundeliegende Testung auch durch Corona-
selbsttest ohne Überwachung erfolgen. 

(4) Die in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Einrichtungen und Unternehmen sind ver-
pfl ichtet, im Rahmen des einrichtungs- oder unternehmensbezogenen Testkonzepts Testun-
gen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 für alle Beschäftigten anzubie-
ten. Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 2 trifft die Pfl icht zusätzlich auch für alle Besu-
cherinnen und Besucher.

(5) In Justizvollzugsanstalten ist bei wichtigen, unaufschiebbaren Angelegenheiten der 
 Besuch von Verteidigerinnen und Verteidigern, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, 
Notarinnen und Notaren, externen Therapeutinnen und Therapeuten, Gutachterinnen und 
Gutachtern sowie vergleichbaren Personen, die innerhalb der Einrichtung Teilhabe-
angebote mit Gefangenenkontakt durchführen, ohne Negativtestnachweis als kontaktloser 
Besuch zulässig.

(6) Die Nachweise einer Immunisierung oder negativen Testung sind bei allen Personen 
in  den in den Absätzen 1 und 2 genannten Einrichtungen und Angeboten von den für 
diese Einrichtungen und Angebote verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu 
kontrollieren und, soweit die Identität nicht anderweitig bekannt und dokumentiert ist, 
mit einem amtlichen Ausweispapier abzugleichen. Personen, die den erforderlichen Nach-
weis und den Identitätsnachweis nicht vorzeigen, sind von der Betretung oder Ausübung 
der in den Absätzen 1 und 2 genannten Angebote und Einrichtungen durch die für das 
 Angebot oder die Einrichtung verantwortlichen Personen auszuschließen.

§ 5

Ordnungswidrigkeiten, Mitteilung von Verstößen

(1) Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 73 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes mit 
einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet.  

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit den §§ 32, 
28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 

1.  entgegen §  3 trotz Verpfl ichtung die nach dieser Verordnung vorgeschriebene Maske 
nicht oder ohne gleichzeitige Bedeckung von Mund und Nase trägt,

2.  entgegen §  4 Absatz  1 dort genannte Einrichtungen, Angebote oder Tätigkeiten in 
 Anspruch nimmt, aufsucht oder ausübt, ohne über den geforderten Testnachweis zu 
verfügen, oder entgegen §  4 Absatz  6 Satz  1 dort Beschäftigte, ehrenamtlich ein-
gesetzte oder vergleichbare Personen einsetzt, die nicht über den geforderten Test-
nachweis verfügen,

ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung auf 
Grund dieser Verordnung bedarf.  
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§ 6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 3. April 2022 in Kraft und am 30. April 2022 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 1. April 2022

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anlage 1 zur CoronaSchutzVO vom 01.04.2022 
 

Stand 01.04.2022  

Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen 
zum Umgang mit der Corona-Pandemie 

  
  
Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen fassen die 
Empfehlungen zusammen, die von Privatpersonen zur Vermeidung von Infektionen in 
möglichst allen Lebensbereichen beachtet werden sollten.  

I. Allgemeine Verhaltensempfehlungen zum Infektionsschutz  

 
1. Empfohlene Schutzimpfungen wahrnehmen! 

Auch in den kommenden Wochen und Monaten ist die Schutzimpfung gegen das 
Coronavirus SARS-CoV-2 für eine erfolgreiche Bewältigung der Pandemie besonders 
wichtig. Denn nur sie bietet den bestmöglichen Schutz vor schweren Erkrankungen. 
Daher sollten die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen mit 
einem der zugelassenen Impfstoffe weiterhin dringend wahrgenommen werden. Dies 
gilt sowohl für die Grundimmunisierung als auch für etwaige Auffrischungsimpfungen.  

2. Kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion!  

Ein Kontakt mit anderen Personen sollte unbedingt vermieden werden, wenn typische 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder eine akute Infektion 
vorliegen. In diesen Fällen sollte schnellstmöglich ein Coronatest durchgeführt werden.  

3. Maskentragen in Innenräumen und bei Nichteinhaltung von Mindestabständen!  

In Innenräumen und dort, wo die Mindestabstände zu anderen Personen nicht 
eingehalten werden können und keine anderen Schutzmaßnahmen greifen, kann das 
Risiko einer Ansteckung durch Tröpfcheninfektionen oder Aerosole durch das Tragen 
einer medizinischen Maske - oder noch wirksamer durch das Tragen einer FFP2-Maske 
- erheblich reduziert werden. Gerade in Innenräumen mit vielen unbekannten Personen 
wird daher das Tragen einer Maske bis auf Weiteres empfohlen. Auch im Außenbereich 
ist bei nahen Begegnungen eine Tröpfcheninfektion möglich und kann durch das 
Tragen einer Maske erheblich reduziert werden. 

4. Möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten!  

Bei Begegnungen mit fremden Personen und auch bei zufälligen kurzen Kontakten mit 
Bekannten sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Jeder nähere 
Kontakt birgt ein Infektionsrisiko. Die Abstandsregel sollte vor allem bei flüchtigen 
Zufallskontakten eingehalten werden.   

5. Allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten!  

Regelmäßiges gründliches Händewaschen – gerade nach Kontakt mit anderen 
Personen oder einem Aufenthalt im öffentlichen Raum – sowie die Vermeidung der 
Ausbreitung möglicher eigener Infektionen durch Niesen in die Armbeuge und die 
Vermeidung von Körperkontakt zu fremden Personen sollten unbedingt fortgeführt 
werden, solange die Corona-Infektionen sich ausbreiten.  
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Anlage 2 zur CoronaSchutzVO vom 01.04.2022 
 

Stand 01.04.2022 

Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen 
zum Umgang mit der Corona-Pandemie 

 

Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzempfehlungen fassen die 
Empfehlungen zusammen, die von den verantwortlichen Personen für Angebote und 
Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, beachtet 
werden sollten.  

1. Grundsätzliche Empfehlungen 

Bei Angeboten und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet 
sind, wird die Einhaltung der folgenden Hygieneanforderungen dringend empfohlen:  

a) die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gelegenheiten zum 
Händewaschen beziehungsweise zur Händehygiene, insbesondere in 
Eingangsbereichen von gastronomischen Einrichtungen,  

b) die regelmäßige Reinigung aller Kontaktflächen und Sanitärbereiche in 
angemessenen Intervallen,  

c) die Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen oder Werkzeugen 
nach jedem Gast-/Kundenkontakt,   

d) das Spülen des den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellten Geschirrs 
bei mindestens 60 Grad Celsius, sofern eine Reinigung von Gläsern im 
Geschirrspüler oder in Gläserspülmaschinen bei 60 Grad Celsius oder höherer 
Temperatur nicht möglich ist, soll möglichst heißes Wasser mit einer Temperatur 
von mindestens 45 Grad Celsius mit Spülmittel verwendet werden; bei der 
Verwendung von kälterem Wasser soll in besonderem Maße auf eine 
ausreichende Menge des Spülmittels, längere Verweildauer der Gläser im 
Spülbecken sowie eine sorgfältige mechanische Reinigung und anschließende 
Trocknung der Gläser geachtet werden; wird auf die Trocknung verzichtet, soll 
eine Gläserreinigung mit räumlich getrennter Vor- und Nachspülung zur 
sorgfältigen mechanischen (Vor-)Reinigung und anschließenden gründlichen 
Frischwasserspülung verwendet werden; die Tenside beziehungsweise 
Spülmittel müssen geeignet sein, die Virusoberfläche zu beschädigen und das 
Virus zu inaktivieren,   

e) das Waschen von gebrauchten Textilien und Ähnlichem bei mindestens 60 Grad 
Celsius, wobei insbesondere Handtücher, Bademäntel und Bettwäsche nach 
jedem Gast- beziehungsweise Kundenkontakt gewechselt und ansonsten 
Einmalhandtücher verwendet werden sollen,  

f) gut sichtbare und verständliche Informationen zum infektionsschutzgerechten 
Verhalten durch Informationstafeln oder Ähnliches.  

g) Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, Reinigung oder Wäsche sollen 
Produkte verwendet werden, die aufgrund einer fettlösenden oder mindestens 
begrenzt viruziden Wirkung das SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten.  
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Anlage 2 zur CoronaSchutzVO vom 01.04.2022 
 

Stand 01.04.2022 

h) Beim Betrieb von gastronomischen Einrichtungen wird empfohlen, zwischen den 
Tischen einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten oder eine bauliche 
Abtrennung anzubringen.  

i) Zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten Infektionen soll eine dauerhafte 
oder mindestens regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen 
gewährleistet werden. Soweit dies nicht möglich ist oder auch zusätzlich, kann 
eine Luftfilteranlage eingesetzt werden, die eine Reduzierung der Virenlast unter 
Berücksichtigung der Raumgröße sicherstellt. Die Intensität der Lüftung oder 
Luftfilterung und die Lüftungsintervalle sollen der Anzahl der regelmäßig im 
Raum anwesenden Personen sowie den von ihnen ausgeübten Tätigkeiten, zum 
Beispiel sportliche Betätigung, Singen oder Musizieren mit erhöhtem 
Aerosolausstoß, angepasst werden. Soweit andere Behörden, zum Beispiel 
Behörden des Arbeitsschutzes, der Schul- oder Bauaufsicht, Vorgaben zur 
Belüftungssituation machen, sind diese zusätzlich verbindlich zu berücksichtigen.  

 
2. Besondere Empfehlungen für medizinisch-pflegerische Angebote 

Bei der Durchführung von Tätigkeiten der Angehörigen der Heilberufe mit 
Approbation und sonstiger Personen, die zur Ausübung der Heilkunde gemäß § 1 
des Heilpraktikergesetzes befugt sind, sollen die jeweils aktuell geltenden 
Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts beachtet werden. Dasselbe 
gilt für zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten der ambulanten Pflege und der 
Betreuung im Sinne des Fünften, des Achten, des Neunten, des Elften und Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch. 

– GV. NRW. 2022 S. 360a
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2126

Einundsechzigste Verordnung zur Änderung von 
Rechtsverordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2

Vom 1. April 2022

Artikel 1

Änderung der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung 

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 3 bis 8, §§ 29 bis 
31 in Verbindung mit §  73 Absatz  1a Nummer  6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes 
vom  20.  Juli 2000 (BGBl.  I S.  1045), von denen §  28 Absatz  1 zuletzt durch Artikel  1 
Nummer  2 des Gesetzes vom 22.  November 2021 (BGBl.  I S.  4906) geändert, §  28a 
 Absatz  3 zuletzt durch Artikel  12 Nummer  0 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147) geändert, § 28a Absatz 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 28a Absatz 7 und 8 zuletzt durch 
Artikel  1 Nummer  5 des Gesetzes vom 18. März 2022 (BGBl.  I S.  466) geändert, §  29 
 zuletzt durch Artikel 41  Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594), § 30 
zuletzt durch Artikel  1 Nummer  18 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl.  I S.  1018) 
 geändert, §  32 durch Artikel  1 Nummer  4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl.  I 
S.  802) neu gefasst, §  73 Absatz  1a Nummer  6 zuletzt durch Artikel  1 Nummer  26 des 
 Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl.  I S. 1018) geändert und § 73 Absatz 1a Nummer 24 
 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) 
geändert worden sind, sowie von § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenver-
ordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), der durch Artikel 20a Nummer 3 und 
7 des Gesetzes vom 22. November 2021 (BGBl.  I S. 4906) geändert worden ist, und § 6 
Absatz 2 Nummer 2 und § 13 des  Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 
2020 (GV. NRW. S. 218b) die durch Artikel 1 Nummer 4 und 6 des Gesetzes vom 25. März 
2021 (GV. NRW. S.  312) geändert worden sind, verordnet das Ministerium für Arbeit, 
 Gesundheit und Soziales:

Die Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 24. November 2021 (GV. NRW. S. 1199c, 
ber. S.  1384, 2022  S.  52), die zuletzt durch Verordnung vom 30. März 2022 (GV. NRW. 
S. 350b) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In §  2 Absatz  1 Satz  2 werden nach dem Wort „Coronaschutzverordnung“ die Wörter 
„vom 1. April 2022 (GV. NRW. S. 360a) in der jeweils geltenden  Fassung“ eingefügt.

2.  In § 5 Nummer 1 werden die Buchstaben f), h), i), m), n), o) und p) aufgehoben.

3.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „18. Februar“ durch die Angabe „1. April“ und die Angabe 
„78a“ durch die Angabe „190a“ ersetzt.

 b)  Es wird der folgender Satz angefügt:

   „§ 4 der Coronaschutzverordnung fi ndet Anwendung.“
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4.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a) In der Überschrift wird das Wort „, Obdachlosenunterkünfte“ gestrichen.

 b)  In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 wird jeweils nach dem Wort „Buchstabe“ die 
Angabe „i,“ gestrichen.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 wird die Angabe „21. März“ durch die Angabe „1. April“ und die 
 Angabe „122a“ durch die Angabe „190a“ ersetzt.

  bb)  In Satz 3 wird nach dem Wort „Buchstabe“ die Angabe „i und“ gestrichen.

 d)  In Absatz  5 Satz  1 wird nach dem Wort „Buchstabe“ die Angabe „f, i und“ 
 gestrichen.

5.  § 9 wird wie folgt gefasst:

 „§ 9

 Ambulante Dienste, Tages- und Nachtpfl egeeinrichtungen

  Vor oder bei Aufnahme in eine Einrichtung oder dem Beginn der Betreuung durch ein 
Unternehmen gemäß §  5 Nummer  1 Buchstabe c, d und j ist ein Coronaschnelltest 
durchzuführen oder zu veranlassen. Der Test darf bei Aufnahme nicht älter als 24 Stun-
den sein. § 4 der Coronaschutzverordnung fi ndet Anwendung. Die Allgemeinverfügung 
des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales „Besondere Schutzmaßnahmen 
vor Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus in Einrichtungen der Pfl ege, der Eingliede-
rungshilfe und der Sozialhilfe (CoronaAVEinrichtungen)“ vom 1. April 2022 (MBl. NRW. 
S. 190a) in der jeweils geltenden Fassung ist entsprechend anzuwenden.“

6.  In § 12 Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe „21. März“ durch die Angabe „1. April“ und die 
Angabe „122a“ durch die Angabe „190a“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung der Coronabetreuungsverordnung

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 3 bis 8, § 33, § 73 Ab-
satz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. November 
2021 (BGBl.  I S.  4906) geändert, § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 des 
 Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert, § 28a Absatz 4 bis 6 durch 
Artikel  1 Nummer  17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S.  2397) eingefügt, 
§ 28a Absatz 7 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes vom 18. März 2022 (BGBl. I 
S. 466) geändert, § 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I 
S. 802) neu gefasst, § 33 durch Artikel 1 Nummer 12 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 
(BGBl. I S. 148) neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 
des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert 
worden sind, sowie von § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 
8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), der durch Artikel 20a Nummer 7 des Gesetzes vom 
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22.  November 2021 (BGBl.  I S.  4906) geändert worden ist, und von §  13 des Infektions-
schutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 
Nummer 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, ver-
ordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Die Coronabetreuungsverordnung vom 24. November 2021 (GV. NRW. S. 1190c), die zuletzt 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 18. März 2022 (GV. NRW. S. 286a) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  1 wird das Wort „sind“ durch das Wort „sollen“ und werden die Wörter 
„nach Maßgabe der folgenden Absätze sowie der §§  2 und 3 von allen beteiligten 
Personen möglichst umfassend zu beachten“ durch die Wörter „beachtet werden“ er-
setzt.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird das Wort „ist“ durch das Wort „soll“ und das Wort „sicherzu-
stellen“ durch die Wörter „sichergestellt werden“ ersetzt.

  bb)  In Satz  3 wird das Wort „sind“ durch das Wort „sollen“ und das Wort „anzu-
passen“ durch die Wörter „angepasst werden“ ersetzt.

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

    „Die Reinigung der Schulräume soll regelmäßig erfolgen.“

  bb)  In Satz 3 wird das Wort „sind“ durch das Wort „sollen“ und das Wort „bereit-
zustellen“ durch die Wörter „bereitgestellt werden“ ersetzt.

 e)  In Absatz 5 wird die Angabe „11. Januar 2022“ durch die Angabe „1. April 2022“ und 
die Angabe „2b“ durch die Angabe „360a“ ersetzt.

 f)  In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „25. Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021 V1)“ durch 
die Angabe „17. März 2022 (BAnz AT 18.03.2022 V1)“ ersetzt.

2.  § 2 wird aufgehoben.

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

   „Bei Zuwiderhandlungen gegen den Unterrichtsausschluss und das Betretungs-
verbot im Rahmen schulischer Nutzungen fordert die Schulleiterin oder der 
 Schulleiter zum Verlassen des Schulgebäudes auf; im Rahmen außerschulischer 
 Nutzungen handelt die hierfür jeweils verantwortliche Person.“
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 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „§ 2 Absatz 8 der Coronaschutzverordnung“ durch 
die Wörter „§ 22a Absatz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird wie folgt geändert:

   aaa)  In Nummer  1 werden die Wörter „Schülerinnen und Schüler“ durch das 
Wort „Personen“ ersetzt.

   bbb)  In Nummer  2 werden die Wörter „Schülerinnen und Schüler“ durch das 
Wort „Personen“ ersetzt.

   ccc)  Der Nummer 3 wird das Wort „sowie“ angefügt.

   ddd)  Die Nummer 4 wird aufgehoben.

 c)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  Die Sätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

    Für alle nicht immunisierten, in Präsenz tätigen Personen (Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges an der Schule tätiges Personal) an 
weiterführenden Schulen werden wöchentlich drei Coronaselbsttests im Sinne 
von §  1 Absatz  2 Satz  5 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung mit 
grundsätzlich mindestens 48 Stunden Abstand durchgeführt. Für die Schülerin-
nen und Schüler fi nden die Tests ausschließlich in der Schule unter der Aufsicht 
schulischen Personals statt.

 d)  Dem Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

   „Die Sätze 1 bis 3 sowie 5 bis 7 gelten für Lehrerinnen und Lehrer sowie sonstiges 
an der Schule in Präsenz tätiges Personal entsprechend.“

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird das Wort „haben“ durch das Wort „sollen“ und das Wort „sicher-
zustellen“ durch das Wort „sicherstellen“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

    „§ 1 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt geändert: 

  aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    „An den in Absatz  1 genannten Angeboten sowie allen anderen Zusammen-
künften in deren Räumlichkeiten dürfen außer Kindern bis zum Schuleintritt 
nur gemäß §  22a des Infektionsschutzgesetzes immunisierte oder getestete 
 Personen teilnehmen.“
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  bb)  In Satz  6 werden die Wörter „und keine Zugangsbeschränkungen nach der 
 Coronaschutzverordnung bestehen“ gestrichen.

 d)  Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 3 und 4.

5.  Die §§ 5, 6 und 7 werden aufgehoben

6.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 wird die Angabe „2. April“ durch die Angabe „8. April“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 1. April 2022

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2022 S. 369a
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